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Amtlicher Teil
«riegSminlsterlnm.

Bekanntmachung
Nr. Bst. I 100/9. 16. K. R. A.,

dctrkffmd Sk« »dserhkbmg fSt Zchmermiltkl.
vom 22. September 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit
nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, jede Zuwiderhandlung nach § 5 der Bekanntmachung
über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (Reichs-Ge-
sctzbl. S . 54), vom 9. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . *>84)
bestraft wird*). Auch kann die Schließung des Betriebes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässi¬
ger Personen vom Handel (Reichs-Gesetzbl. 1915 S . 603)
angc ordnet werden.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
od. wissentlich unrichtige od. unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrie¬
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögens-
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt.

Anmerkung . Verwiesen wird auf die Bekanntmachung
Nr . Bst. l 1854/8. 16. K. R. A., betreffend Beschlagnahme
von Schmiermitteln , vom 7. September 1916, veröffentlicht
im Deutschen Reichs- und Staatsanzeiger Nr . 211 sowie

in den Staatsanzeigcrn von Bayern , Sachsen und Württem¬
berg vom 7. September 1916.

Abdrucke von der Beschlagnahme-Verordnung können
von den Königlichen stellvertretenden Generalkommandos
und von der Vordruck-Verwaltung der Kriegs-Rohstoff-Ab-
teilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Ber¬
lin S .-W. 48, Verl . Hedemannstr . 9/10, angefordert werden.

I 1.
Bon der Bikanuimachuttg velrofteu« Gegenstände.

Von dieser Betanntmachung werden betroffen:
1. Alle Mineralöle und Mineralölerzeugnisse , die als

Schmieröl oder als Spindelöl für sich allein oder in
Mischungen verwendet werden können, und zivar 'wer¬
den sie sowohl für sich allein als auch in Mischungen
betroffen.

Insbesondere sind somit auch betroffen : alle im vor¬
hergehenden Absatz bezeichneten Oele, die zum Schmie¬
ren von Maschinenteilen , zu Härtungs - oder Kühl¬
zwecken, oder bei der Herstellung von Textilien , bei der.
Herstellung oder Erhaltung von Leder, zur Herstellung
von Starrschmieren (konsistenten Fetten ), von wasser¬
löslichen Oelen (Bohröl usw.), von Vaseline, von Putz¬
mitteln (auch Schuhcreme) gebraucht werden können.

2. Alle Mineralölrückstände (Gvudrvn , Pech), die zu
Schmierzwecken verwendet werden können, oder ans
denen Schmieröle oder Schmiermittel gewonnen werden
können.

Z. Alle der Steinkohle , der Braunkohle und dem bitu¬
minösen Schiefer entstammenden Oele, die zu Schmier¬
zwecken verwendet werden können.

4. Alle Starrschmieren (konsistenten Fette ). -
5. Laternenöle (Mineralmischöle ).

8 3.
Bon der Bekam'.tmüchung beirofiene Personen.

Von Dieser Bekanntmachung Wersen betroffen alle na¬
türlichen oder juristischen Personen , gewerbliche oder wirt¬
schaftliche Unternehmer , Kommunen, öffentlich-rechtliche
Körperschaften oder Verbände , die meloepflichtige Gegen¬
stände (§ 1) im Gewahrsam haben, oder bei denen sich solche
unter Zollaussicht befinden. Vorräte die sich am Stichtag
unterwegs befinden, sind nach ihrem Eintreffen vom Emp¬
fänger zu melden.
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8 3.
Melocpfltck,» ti» 9 Siichla «,

Me itm§ 1 Gezeichneten Geoenstände stnv von den im
8 2 bezeichneten Personen oder Betrieben zu mekoen.

Die erste Meldung ist für die bei Beginn des 22. Sev-
tember 1916 (Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis zun; Ist.
Oktober 1916 zu erstatten . Die zweite Meldung ist für die
bei Beginn des 1. November 1916 (Stichtag ) vorhandenen
Vorräte bis zum 10. Novernber 1916, die folgenden Mel¬
dungen für die mit Beginn eines j"den folgenden Monats
(Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis zum 10. Tag ? des
betreffenden Monats zu erstatten.

8 4.
Meldescheine

Auskunftsbcrechtigt ist das zuständige Kriegsministc-
rium.

Die Meldung hat aus den amtlichen Meldescheinen zu
erfolgen, die von der
Kriegsschmieröl G. in. b. H., Abteilungf ü r Be¬
sch l a g n a h m e , Berlin  W . 6., K a n o n i e r st r . 29 .90,
unverzüglich anzufordern  sind . Tie Anforderung
hat atuf einer Postkarte zu erfolgen, die mit deutlicher Unter¬
schrift und genauer Adresse versehen ist. Die Melde¬
scheine  sind sorgfältig ousgesüllt portofrei an die
Kriegsschmieröl G. m. b. H., Abteilung für
Beschlagnahme , Berlin W. 8, Kano nierstraße
29/30 einzusenden.  Der Briefum,chlag ist mit dem
Vermerk „Betrifft Bestandsaufnahme " zu versehen und darf
außer dem Meldeschein keinen weiteren Inhalt haben.

Die Meldescheine dürfen zu anderer Mitteilung als den
aus ihnen geforderten nicht benutzt werden. Von der erstat¬
teten Meldung ist eine Abschrift (Durchschlag) zurückznbe-
halten und ausznbewahren.

8 5.
Ausnahmen

Sofern die Gesamtmenge der von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände (8 1) bei einer der von der Ver¬
ordnung betroffenen Personen (§ 2) an dem betreffenden
Stichtag (8 3) geringer ist als 500 Kg. (Mindestmenge)
aller  von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 1) i n s g e sa m t , besteht eine Pflicht zur Meldung nicht.

Verringern sich die Behänd " eines Meldepflichtige»
nachträglich unter die iin vorhergehenden Absatz angegebene
Mindestmenge, so ist die Melduna für den folgenden Stichtag
trotzdem zu erstatten , darf aber, wstr » nicht durch die
Kriegsschmieröl G. m. b. H. eine besondere Aufforderung
zur Meldung ergeht, danach so lange unterbleiben , bis die
Bestände wieder die Minvestmenge erreicht oder überschrit¬
ten haben.

8 6.
Lagerburh, Arlökurrftspslichi.

Jeder Meldepflichtige (8 2) hat ein Lagerbuch zu führen,
aus dem jede Veränderung in den Vorratsmengen und ihr?
Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflich¬
tige bereits ein derartiges Lagerbuch führt , braucht ein
besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär - oder Polizeibehör¬
den ist die Prüfung des Laoerbuches sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten, in Venen metdepflichtige Gegen¬
stände zu vermuten sind.

8 7.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die die Meldepflicht und die
Meldungen betreffen, sind an die Kriegsschmieröl G. m. l>.
H., Abteilung für Beschlagnahme, Berlin W. 8, Kanonier¬
straße 29/30, zu richten . Ter Kopf der Zuschrift ist mit
den Worten „betrifft ' Meldepflicht von Schmiermitteln " zu
versehen.

8 8 .
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 22. September
1916 in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 22. September 1916.
Stellv . Generalkommando XVIII. A K.

Cvblenz, den 22. September 1916.
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehrenbreitstein
la 1 Nr . 14 546.

BkkanMwachiwg
über die Einfuhr von Wallnüssen und Haselnüssen.

Vom 7. September 1916.
Ter Bunoesrat hat aus Grund des 8 3 des Gesetzes über

eie Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen nsw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1-
Walnüsse und Haselnüsse, die aus dem Ausland einge-

führt werden, sind an den Kriegsansschuß für pflanzliche und
tierische Oele und Fette , G. m. b. H. in Berlin zu liefern.

8 2.
Der Reichskanzler ist ermächtigt , nähere Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung zu erlassen. Er kann
bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund
vorstehender Ermächtigung erlassenen Bestimmungen mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft werden, sowie daß neben der
Strafe auf Einziehung der Früchte erkannt werden kann,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied,
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 3
Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen. Er kann

Vorschriften über die Durchfuhr von Wallnüssen und Hasel¬
nüssen erlassen. Er kann die Vorschriften dieser Verordnung
aus andere zur Oelgewinnung geeignete Früchte ausdehnen.

8 4.
Als Ausland im Sinne dieser Verordnung gilt auch

das besetzte Gebiet.
8 &-

Die Verordnung tritt mit dein Tage der Verkündung
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 7. September 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

' Dr. Helfferich.

Brkannlmachmrq,
betreffend Aussührungsbestimmungen zur Verordnung über
die Einfuhr von Waltnüsten und Haselnüssen vom 7. Sep¬
tember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 999). Vorn 7. September

1916.

Aus Grund der 88 % 3 der Verordnung über die Ein¬
fuhr von Wallnüssen und Haselnüssen vom 7. September
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 999) wird bestimmt:

8 1.
Wer aus dem Ausland Wallnüsse oder Haselnü' se ein¬

führt , ist verpflichtet , den Engang dieser Früchte im Inland
dem Kriegsausschusse für pflanzliche und tierische Oele und
Fette , G . rn. b. H. in Berlin unter Angabe der Menge, des
bezahlten Einkaufspreises und des Aufbeivahrungsorts r-.n-
verzüglich anzuzeigen. Tie Anzeige hat durch eingeschne--
benen Brief zu erfolgen.
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wer n«uh ISinaann der Ware im ^ nltinö zur RerMtzung übcv
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an seine Stelle der Empfänger.

8 2.
Wer aus dem Ausland Wallnüsse oder Haselnüsse ein*

führt , hat sie dem Kriegsausschusse für pflanzliche und
tierische Oele und Fette zu liefern . Er hat sie bis zur Ab
nähme durch den Kriegsausschuß nrit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns pfleglich zu behandeln, in handels¬
üblicher Weise zu versichern und auf Abruf zu verladen.
Er hat sie auf Verlangen des Kriegsausschusses an einem
von diesem zu bestimmenden Orte nir Besichtigung zu stellen.

8 3-
Der Kriegsausschuß hat die Wallnüsse und Haselnüpe,

die ihm nach § 2 zu liefern sind, abzunehmen und einen
angemessenen Preis dafür zu zahlen.

Ist der Verkäufer mit dem vom Kriegsausschusse ge¬
botenen Preise nicht einverstanden , so setzt die für den Ort,
von dem ans die Lieferung erfolgen ioll, zuständige höhere
Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt,
wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat . Der
Lieserungspflichtige hat ohne Rücksicht auf die endgültige
Festsetzung des llebernahmepreises zu liefern , der Kriegsaus-
schns; den von ihm für angemessen erachteten Preis zu
zahlen.

8 4.
Der Kriegsausschuß hat unverzüglich nach Empfang der

Anzeige oder nach der Besichtigung die Uebernahme zu er¬
klären . Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt aus den
Kriegsausschuß über, in dem die Uebernahmeerklärung dem
Einführenden oder dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

8 5.
Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt spätestens zwei

Wochen nach der Abnahme . Für streitige Restbeträge beginnt
diese Frist mit dem Tage, an dem die Entscheidung der
höheren Verwaltungsbehörde dem Kriegsausschusse zügelst.86.

Der Kriegsausschuß hat dafür zu sorgen, daß die über¬
nommenen Wallnüsse und Haselnüsse alsbald auf Oel ver¬
arbeitet werden.

8 7.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark wird bestraft, wer die im 8 >
vorgeschriebe ne Anzeige nicht rechtzeitig erstattet , oder wer
wissentlich falsche oder unvollständige Eingaben macht.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Früchte erkannt
werden, ans die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 8.
Die Bestimniungen treten m't dem Tage der Verkün¬

dung in Kraft.
Berlin , den 7. September 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich

I. 880l . Diez,  den 19. September 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Nachdem wieder Impfstoff für die Notlaufimpfuvg
eingegangen ist, wollen Sle veranlassen, daß in denjenigen
Gehöften, in denen die Seuche auftnit , die Schutzimpfungen
vorgenoinmen werden.

Anmeldungen sind an den Königlichen Krcistierarzt,
Herrn Vrterinärrat Werner , hicrselbst zu richten.

Der König !. Land rat:
I . V.

Zimmermann.

VrtWiS X \ t bfcw\ vv \SS\ ft.
Ww t>\ e tzcrrc » ‘äättvftcicwielftcr

Betr . WaiscnPstLgcgctd - t̂nsordernngsttffcn.
Die Wastenpstegegeld-Anfvrdernngtzllsten für das 11.

Vierlelsahr (1 Juli vis 30 . September 1916) sind mir bl»
, spätestens zum 2 6. d. MtS.  vorzulegen . Die For¬

mbare gehen Ihnen in den nächsten Tagen zu.
Der Termin ist genau einzuhalten und

darf nich't überschrtten werden
Der Landrat
TuderKadt

I. 8398. Diez,  len 19. September 1916.
An die Herren Bürgermeister

der weinbantreibenden Gemeinden des Kreises.
Ich erinnere mit Frist von 5 Tagen an die Erledigung

meiner Kreisblattversiigung vom 26. Juli 1892, Nr. 460.»,
betr. Berichterstattung über das Auftreten von Rebschädlingen
und Rebkrankheiten im dortigen Weinbaugebiet.

Der Könitz!. Landrat.
I . D.

Zimmermann.

MichtamtUcher Teil.
Zar Kriegslage.

Stockholm,  19 . September. SvenZka Tagbladet schreibt
zur Kriegslage: Tie Fortschritte an der Somme,  die
die Franzosen und Engländer immer wieder als etwas groß¬
artiges ausposaunen, schrumpft bei einem Vergleich mit dem,
was die Mittelmächte in diesen Tagen in der Tobruds  f , a
ansführten, ganz zusammen. Hier handelt es sieb nicht um
Hunderte von Metern, sondern r.m Meilen. Sckwn einige
Tage nach der Eröffnung der Offensive in der Tobruchcha
halte Mackensen Hand auf Diustria gelegt, das 3 Meilen
hinter der jetzigen Grenze zwischen Bulgarien und Rumänien
liegt. In kürzerer Zeit ai* di- Franzosen und Engländer
brauchen, um ein Stück eines, deutschen Schützengrabens an
der Somme zu zerschießen, haben die deutschen und bulgarischen
Truppen das ganze Gebiet zurückgenommen, das Rumänien
seit 1913 inne hatte. Die Front , ans der Mackensen  t .!e
Offensive durchgeführt hat, das heißt oie bulgarisch-rumäni'che
Grenze zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer ist un¬
gefähr 15 Meilen lang, die Front in der Picardie beträgt
nicht mehr alsI. 2****** /3 davon und doch sind hier von der Entente
unvergleichlich viel größere Kräfte angefammelt. als die ütv-r
die Mackensen in der Tovrudscha verfügt. Daß die Gencrrlc
der Entente mit allen Anstrengungen bei der unerhörtesten Vec-
fchwendung an Menschenleben und Munition nach monat"-
langen Kämpfen den deutschen Wall nicht einmal fowen kin¬
drücken kannten, daß man auf einer Ueberfichtskarte in kleinem
Maßstabe die Erhebung der Front nie anzeigen kann, ist
ein B-wcis der fast unglaublichen Zähigkeit und Ausdauer,
mit der die Deutschen die Defensive in diesem Gebiete auf¬
rechtzuerhalten verstehen. Daß sie auch Meister in der
Offensive  sind , haben die Ereignisse ver letzten Tage au
der Donau bewiesen.

Deutschland und England nach dern Krieg.
betitelt sich ein im Septemberheft der Deutsche,! Juristeu-
zeitnng veröffentlichter Artikel des Wirkt . Geh. Rats Pro¬
fessor Laba-.w, in dem Englands Verhalten  wäh¬
rend des Krieges einer scharfen Prüfung  unterzogen wird.
Vor allem , so heißt es dann , muß man sentimentalen An¬
wandlungen wiederstehen, möglichst bald nach dem Kriege
ein freundschaftliches Verhältnis zu England wiederherzu¬
stellen. Das würde Deutschlands unwürdig sein. ES Sars
nicht vergessen, sondern muß für alle Zeit dem deutsche,.
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tttttocrn  Mächten zur Zerstörung des Deutschen Reichs und
zur Vernichtung des deutschen Volkes verschworen hat.
Auch England wird den Haß und die Feindschaft gegen
Deutschland nach dem Krieg sortsetzen, und es heißt : Gleiches
mit Gleichem vergelten. Daraus ergibt sich die möglichste
Fernhaltung . Von der englischen Vermittlung inr Waren-
Handel und im Gelöhandel , durch die England sich be¬
reichert und alle Völker bewuchert, sollten sich die deutschen
Import - und Exporthäuser und Banken soviel als möglich
befreien. Völkerrechtliche Verträge sollten so wenig wie
möglich rnit England abgeschlossen werden; denn sie werden
von England , wenn es daraus ankvmmt , doch nicht gehalten.
Englische Militär - und Marineattachees und andere eng¬
lische offizielle Spione sollten nicht zugslassen, und den Ge¬
sandten und Konsuln sollte auf die Finger gesehen urw ihr
Treiben beaufsichtigt werden. Das ganze Verhalten Deutsch¬
lands gegen England muß von dem größten Mißtrauen
durchdrungen sein, und man darf von dem hochmütigen und
arroganten Benehmen der Engländer sich nicht imponieren
lassen, wie dies vor dem Krieg in Deutschland so häufig der
Fall gewesen ist. Deutschland kann auch ohne die Freund¬
schaft Englands seinen weltgeschichtlichen Weg gehen, na¬
mentlich wenn es sich mit dem politischen Antipoden Eng¬
lands , mit Rußland , verständigen kann.

Weitzdorrr o!s Kaffee-Ersatz.
Durch die englische Blockade ist uns die Zufuhr neu

Kaffee fast völlig abgefchnittenj., Ter allergrößte Teil des
Volkes verwendet zur Herstellung des gewohnten Morgenge-
Dcr Bedarf an solchn Ersatzmitteln ist daher ins il ige-
tränkes nunmehr picht Kaffee, sondern Kaffee-Ersatzmittel,
hcnre gestiegen . In der Hauptsache wird zur Herstellung
dieser Kaffee-Ersatzmittel Gerste-verwandt. 1!m nun nach Mög¬
lichkeit an Gerste, die zu Futterzwrcken dringeno benötigt wird,
zu sparen, ist die Verwertung der Weißcwrnfrnchie, an? denen
sich gleichfalls ein geeignetes Kaffee-Ersatzmittel Herstellen
läßt ,behördlich in die Wege geleitet worden und zum Zwecke
der Sarstmluug und Verwertung' oes Weißdorns unter Be¬
teiligung des Deutschen Reich? und Preußens die KriegSgeseit-
sckait für Kaffeerjatz G. in. b. H., Berlin W. 6g, Wilhelni-
stratze 55 gegründet worden.

Dir se Ges llschaft hat , um die Sammlung der Friichte in
weitestem Umfange zu ermöglichen, eine Organisation ge-
schaffen. Es sind in allen Kreisen uno Bezirken er? Deut¬
schen Reiches, in denen sich nennenswerte Mengen Weiß¬
dorn befinden, Kreis- oezw. Bezirksfammelstellen eingerich¬
tet worden ,denen die für die einzelnen Ortschaften errichteten
Ottssammelstellcn unterstellt sind. Tie Gesellschaft zahlt an
die Bevölkerung für ein Kilo luftgetrocknetcr, Vor: Stengels
Besten und Blättern besreiter Früchte 20 Pfennig. Tie Ab¬
lieferung und die Empfangnahme des S/ .mm. .ahne« erfolgt
bei denn Ortssammelstellen.*

An die Bevölkerung wird die dringende Bitte gerichtet,
dafür zu sorgen, daß die sämtlich vorb ine. -nen W.ißdornfrüchte
gepflückt und an die Ortsfamtmeistellen abgeliefert werden.
Sollte in irgend einem Bezirk, in lam sich nennenswerte
Mengen Weißdorn befinden, keine Sammelstelle eingerichtet
sein, so wird die Kriegsgesellfchafr für Kasfeersah, sobald sie
Nachricht davon erhält, für Errichtung einer Sammelstelle
sorgen.

Insbesondere geht an die Herren Lehrer die Bitte , in
solchen Fällen selbständig Sammelstellen einzurichlcn und der
Kriegsgefellsckaftfür Kvfseersatz Nachricht zngehen zu lasten.

Durch Sammlung von Weißdorn wird die entsprechen!̂
Menge Gerste, des für uns so notwendigen Futtermitt
gespart. Es ist daher Pflicht jedes Einzelnen, sie S -rn'muns
der Deistdornfrüchtezu föroern.

/ Mvicae->", » £*0ireivlvtftQnftHd)e3.D i e f)t c t cfy8 a e r ß e tt g c f e 11 f dya f t bat au f Verait-
tajjtmg  des Kri egserii ährni egsnm tes die Laiioesfutterinittel
stellen von einer ersten Zuteilung von insgesamt 600 0 0
Tonnen  G e r ste zu  F n t t e r z w e cke n benachrichtigt.

Höch st preis für Ge  r st e.
Durch Verordnung d !s Kricgsernährungsamts war ttir

(Futter --) Gerste zunächst, um den Frähdru,ch zu fördern, der
gesetzliche Höchstpreis auf 300 M. flstaesetzt. Vom 1. Sep¬
tember 3.916 ab ist er auf 280 Mark crnmßigt. Dieser Preis
soll zunächst bestehen bleiben. Ter Zeitpunkt der endgültigen
Preisfestsetzung bleibt Vorbehalten.

Knockenentfettung.
Durch den Kriegsausschütz für Oele und Fette, Verein sind

alle größeren Städte daraus aufmerksam gemacht woroen, daß
es im vaterländischen Interesse liegt, wenn außer den bei
den Fleischern etc., fallenden frischen ungekochten Knochen sie
der Beschlagnahme vom 13. 4. 1916 unterworfen sind, auch
die bereits in Hospitälern, Volksküchen̂ Restaurationen und
Private etc. vorgekochten Knochen gesammelt und zur Ab¬
lieferung gebracht werden. Es' sind darauf von einer großen
Anzahl Städte besondere Sa m nr <: l sie i l e n errichtet worden,
die diese Knochen  sanpmeln und der Knocaenvernrbeitungs-
stelle im Schlachthof Köln  zniühren . Aus den unge¬
kochten frischen Knochen lassen sich durch ein besondere-? Ver¬
fahren bis zu 15 Prozent Speilefett erzielen, während aus
sauber gesammelten, gekochten Knochen noch immer ca. 3—5
Prozent techn. Jett h-ergestellt werden kann. Ta Speisefette
sowohl ivie techn. Fette sehr dringend g-oraucht Wersen, hilft
jeder der Knochen zur Ablieferung bringt, een Aushungerungs¬
plan unserer Feinde zu Nichte zu machen. Bielen, die die
gekochten Knochen jetzt zu Fnitermitteln verarbeiten, fei gesagt,
daß auch die entfetteten Knochen nach ein vorzügliches Futter¬
mittel darstellen, daß also die zur Entfettung abgelieferten
Knochen nach der Entfettung noch immer Vom Kriegsausichuß
für Ersatzfntter zur Futtermittelbereltung weiter überwiesen
werden Darum helft alle Knochen sammeln, sorgst daß sie
von i aderen Abfallen getrennt anfbewahtt und in sauberem
Zustande den Sammelstellen zugeführt werden.

* .
Beurlaubung von Schulkinder« zur Harzernte.

UM die Ausbante ver von dem Landwirtschaftsministeran-
geordneten Harznutzung in den Kieferbestänoender Staats-
forstreviere zu steigern, hat der Untcrrichtsministerdie Schnl-
aussichtsbe'hörden ermächtigst ältere Schulkinder in die Ober-
förstereien zur Harzernte zu beurlauben. Ta die Arbeit-Ver¬
richtungen in den Harznutzungsbestäudtn in kurzen Zwischen
räumen von wenigen Tagen regelmäßig Wieüerhott werden,
leichter Art find, können sie gut von älteren Schulkindern-aus¬
geführt werden .

Kleine Chronik.
Bon der schweizerischen Grenze,  20. September.

Ter Madrider Jmparcial erfährt au- Valdepenas,  daß
ein furchtbarer Hagelsturm  die Ernte in der ganzen Um¬
gegend zerstört hat. Ter Schaden wird auf beinabe vier
Millionen Pesetas geschützt. Tie Weinbergbesitzer sind be¬
sonders schwer betroffen woroen.

| -Ersatz staut bindend,kehördl.
genehmigt(kein minderwer¬
tiges), enipfiehlt

Albert Kauth, EmS, Tel. 23.
(8034

Verantwortlich f. d. Schriftleitung : H. Lvmmer, Bad Ems
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